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I. Wahlvorschläge 
 
a.  Mitgliedergruppe der Professor/inn/en 
     Folgende Wahlvorschläge wurden von den Professor/inn/en 
     fristgerecht eingereicht und vom Dezentralen Wahlvorstand geprüft 
     und zugelassen: 
 

 
 
 
 



   
 
 
b. Mitgliedergruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen 
    Folgender Wahlvorschlag wurde von den Akademischen  
    Mitarbeiter/innen fristgerecht eingereicht und vom Dezentralen   
    Wahlvorstand geprüft und zugelassen: 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



c. Mitgliedergruppe der Sonstigen Mitarbeiter/innen 
    Folgender Wahlvorschlag wurde von den Sonstigen Mitarbeiter/innen  
    fristgerecht eingereicht und vom Dezentralen Wahlvorstand geprüft  
    und zugelassen: 
 

    
 
d. Mitgliedergruppe der Student/inn/en 
    Folgende Wahlvorschläge wurden von den Student/inn/en fristgerecht  
    eingereicht und vom Dezentralen Wahlvorstand geprüft und  
    zugelassen: 
 

  
   

   



 
 

 
 
 



In dieser Gruppe wurde ein Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Joschka“ mit den 
Bewerber/inne/n Hussein, Ebrahimpour Mirzaie, Wodke, Leininger nach Ablauf der 
Frist zur Abgabe der Wahlvorschläge beim Dezentralen Wahlvorstand eingereicht 
(am 25.11.2008 um 14.25 Uhr) und wurde wegen verspäteten Eingangs nicht 
zugelassen (§§ 14 i.V.m. 12 Abs. 1 FU-Wahlordnung). 
 
 
II. Wahllokal 
 
- Standort Dahlem: 
  Ihnestr. 21, 14195 Berlin, Foyer im EG 
 
  Öffnungszeiten: Dienstag, 13.01.2009  09.00 - 17.00 Uhr 
   Mittwoch, 14.01.2009  09.00 - 15.00 Uhr 
 
 
Die Auszählung aller Stimmen erfolgt am 14.01.2009 ab 15.00 Uhr ausschließlich in 
der Ihnestr. 21, Raum 202 (Konferenzraum). 
 
III. Rechtsbehelf: 
 
Nach § 14 Abs. 4 FU-WahlO kann jede/r Wahlberechtigte gegen die Entscheidung 
über die Zulässigkeit oder die Nichtzulassung eines Wahlvorschlages innerhalb von 
drei Tagen nach der Bekanntmachung Einspruch einlegen. Die Frist läuft am letzten 
Tage, also am 07. Januar 2009, um 12.00 Uhr ab.  
Über den Einspruch entscheidet der Dezentrale Wahlvorstand. Der Einspruch ist 
beim Dezentralen Wahlvorstand, 14195 Berlin (Dahlem), Ihnestr. 21, schriftlich 
einzulegen und zu begründen. Soweit die im Einspruch behaupteten Tatsachen nicht 
offenkundig sind, sind dem Einspruch bis zum Ablauf der o.g. Frist die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen. 
 
 
 
 
Fritz 
(Leiterin der Geschäftsstelle des Dezentralen Wahlvorstandes) 


